Mögliche Satzungsregelung für einen Vorstand ohne Ämterzuordnung (Vorstand als Team)

§ X Der Vorstand

(1) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens vier[footnoteRef:1] Personen.  [1:  Die Anzahl kann angepasst werden.] 

[bookmark: _Hlk211855591]Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Je zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(2) Der geschäftsführende Vorstand wird durch bis zu drei[footnoteRef:2] weitere stimmberechtigte Vorstandsmitglieder ohne Vertretungsberechtigung im Außenverhältnis (nachfolgend Fachvorstand genannt) ergänzt.[footnoteRef:3] [2:  Hier kann die Anzahl ebenfalls angepasst werden.]  [3:  Diese Regelung ist optional. Es können auch alle Vorstandsmitglieder stimmberechtigt und vertretungsberechtigt sein; mit Ausnahme der minderjährigen Vorstandsmitglieder.] 

(3) Der Vorstand gibt sich mittels Beschlussfassung eine Geschäftsordnung, aus der sich die 
Einzelheiten der Funktionen der einzelnen Vorstandsmitglieder (geschäftsführender Vorstand 
und Fachvorstand) ergeben. In der Geschäftsordnung ist die Zuteilung folgender Funktionen zum geschäftsführenden Vorstand zwingend: 
- Vorsitzende:r des Vorstandes 
- Führung der Vereinskasse 
- Schriftführung 

(4) Der geschäftsführende Vorstand und der Fachvorstand werden von der Jahreshauptversammlung für zwei Jahre mittels Stimmzettel gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Dienstzeit aus, so kann der Vorstand durch Berufung den freiwerdenden Platz bis zur nächsten Mitgliederversammlung wiederbesetzen.
(6) Mitglied des Vorstandes kann jedes Mitglied werden, das
1. 	sich zu dem Herrn Jesus Christus als Gottes Sohn und Heiland der Welt bekennt und das Wort Gottes als alleinige Richtschnur des Glaubens und Lebens hält, 
2. 	mindestens 14 Jahre alt ist; die den Verein rechtlich vertretenden Vorstandsmitglieder (geschäftsführender Vorstand) müssen volljährig sein.
(7) Die Amtszeit eines gewählten Vorstandsmitglieds beginnt mit der Annahme der Wahl und endet, wenn der Nachfolger die Wahl angenommen hat, frühestens jedoch mit dem Ende der Mitgliederversammlung.
(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.
(9) Der Vorstand wird nach Bedarf in Textform unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von einer Woche zu seinen Sitzungen einberufen. Der Vorstand muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder dies verlangen.
